
 
Leitlinien für die Kirchenmusik in der Lippischen Landeskirche (gültig ab 07. Juni 2021) 
 

1 

 STUFE 1 
Inzidenzwert bis max. 35 
(bezogen auf den Kreis Lippe) 

STUFE 2 
Inzidenzwert über 35 bis max. 50 
(bezogen auf den Kreis Lippe) 

STUFE 3 
Inzidenzwert über 50 
(bezogen auf den Kreis Lippe) 

Gottesdienst Innenräume/ im Freien: 
- Anzahl der Mitwirkenden abhängig von den 
Platzverhältnissen und der dortigen Umsetzung der 
Abstands- und Hygieneregeln 
- Abstände (siehe unten) 
- Einhaltung der Hygieneregeln (siehe unten) 

a) Innenräume: 
‐ max. 6 Mitwirkende 
- Abstände (siehe unten) 
- Einhaltung der Hygieneregeln (siehe unten) 
‐ kein Test notwendig 
b) im Freien: 
- Anzahl der Mitwirkenden abhängig von den 
Platzverhältnissen und der dortigen 
Umsetzung der Abstands- und Hygieneregeln 
- Abstände (siehe unten) 
- Einhaltung der Hygieneregeln (siehe unten) 
 

Innenräume / im Freien: 
‐ max. 6 Mitwirkende 
- Abstände (siehe unten) 
- Einhaltung der Hygieneregeln (siehe unten) 
‐ kein Test notwendig 

Probe Grundsätzlich möglich unter Beachtung 
folgender Regeln: 
a) Innenräume 
Anzahl der Personen abhängig von der Größe des 
Raumes: 
- Kirche: bis zu 50 Personen 
- Gemeindehaus: bis zu 30 Personen 
- ständige Durchlüftung der Räume 
- nur mit nachweisbarem Negativtest und 
sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit 
- Abstände (siehe unten) 
- Einhaltung der Hygieneregeln (siehe unten) 
b) im Freien 
- Anzahl der Mitwirkenden abhängig von den 
Platzverhältnissen und der dortigen Umsetzung der 
Abstands- und Hygieneregeln 
- Abstände (siehe unten) 
- Einhaltung der Hygieneregeln (siehe unten) 
- kein Test notwendig 

Grundsätzlich möglich unter Beachtung 
folgender Regeln: 
a) Innenräume 
- max. Personenzahl: 20 
- ständige Durchlüftung der Räume 
- nur mit nachweisbarem Negativtest und 
sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit 
- Abstände (siehe unten) 
- Einhaltung der Hygieneregeln (siehe unten) 
b) im Freien 
- Anzahl der Mitwirkenden abhängig von den 
Platzverhältnissen und der dortigen 
Umsetzung der Abstands- und Hygieneregeln 
- Abstände (siehe unten) 
- Einhaltung der Hygieneregeln (siehe unten) 
- kein Test notwendig 

a) Innenräume 
- Proben von Kirchen- und Posaunenchören 
NICHT zulässig 
- eine Probe mit Instrumenten, außer 
Blasinstrumenten, ist mit bis zu 20 Personen 
und einem nachweisbarem Negativtest und 
sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit 
zulässig 
- ständige Durchlüftung der Räume 
- Abstände (siehe unten) 
- Einhaltung der Hygieneregeln (siehe unten) 
b) im Freien 
Grundsätzlich möglich unter Beachtung 
folgender Regeln: 
- Anzahl der Mitwirkenden abhängig von den 
Platzverhältnissen und der dortigen Umsetzung 
der Abstands- und Hygieneregeln 
- nur mit nachweisbarem Negativtest und der 
sichergestellten einfachen Rückverfolgbarkeit 
- Abstände (siehe unten) 
- Einhaltung der Hygieneregeln (siehe unten) 
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 STUFE 1 
Inzidenzwert bis max. 35 
(bezogen auf den Kreis Lippe) 

STUFE 2 
Inzidenzwert über 35 bis max. 50 
(bezogen auf den Kreis Lippe) 

STUFE 3 
Inzidenzwert über 50 
(bezogen auf den Kreis Lippe) 

Konzert Grundsätzlich möglich unter Beachtung 
folgender Regeln: 
a) Innenräume 
- ständige Durchlüftung der Räume 
- max. 1.000 Zuhörer*innen nur mit nachweisbarem 
Negativtest und sichergestellter besonderer 
Rückverfolgbarkeit 
- Einhaltung des Mindestabstands (1,5 m) 
- bei festen Sitzplätzen – Anordnung in versetzter 
Form (Schachbrettmuster) 
b) im Freien 
- bis max. 1.000 Zuhörer*innen nur mit 
nachweisbarem Negativtest und sichergestellter 
besonderer Rückverfolgbarkeit 
- bis max. 200 Zuhörer*innen ist kein Test 
notwendig 
- Einhaltung des Mindestabstands (1,5 m) 
- bei festen Sitzplätzen – Anordnung in versetzter 
Form (Schachbrettmuster) mit je einem freien Sitz 
rechts und links 
Bei Inzidenzwert der Stufe 1 (bis max. 35) im Land 
NRW treten folgende Regeln in Kraft: 
Grundsätzlich möglich unter Beachtung 
folgender Regeln in Innenräume oder im Freien: 
a) bis max. 1.000 Zuhörer*innen 
wahlweise: 
- OHNE Mindestabstand zwischen den festen 
Sitzplätzen, dann nur MIT nachweisbarem 
Negativtest und sichergestellter besonderer 
Rückverfolgbarkeit 
oder 
- MIT Mindestabstand zwischen den festen 
Sitzplätzen (Schachbrettmuster) und OHNE Test 
b) mit mehr als 1.000 Zuhörer*innen 
- nur mit nachweisbarem Negativtest und 
sichergestellter besonderer Rückverfolgbarkeit 
- mit Einhaltung des Mindestabstands bei festen 
Sitzplätzen – Anordnung in versetzter Form 
(Schachbrettmuster) mit je einem freien Sitz rechts 
und links 

Grundsätzlich möglich unter Beachtung 
folgender Regeln: 
a) Innenräume 
- ständige Durchlüftung der Räume 
- max. 500 Zuhörer*innen nur mit 
nachweisbarem Negativtest und 
sichergestellter besonderer Rückverfolgbarkeit 
- Einhaltung des Mindestabstands (1,5 m) 
- bei festen Sitzplätzen – Anordnung in 
versetzter Form (Schachbrettmuster) 
b) im Freien 
- max. 500 Zuhörer*innen nur mit 
nachweisbarem Negativtest und 
sichergestellter besonderer Rückverfolgbarkeit 
- Einhaltung des Mindestabstands (1,5 m) 
- bei festen Sitzplätzen – Anordnung in 
versetzter Form (Schachbrettmuster) mit je 
einem freien Sitz rechts und links 

Grundsätzlich möglich unter Beachtung 
folgender Regeln: 
a) Innenräume 
- ständige Durchlüftung der Räume 
- max. 250 Zuhörer*innen nur mit 
nachweisbarem Negativtest und 
sichergestellter besonderer Rückverfolgbarkeit 
- Einhaltung des Mindestabstands (1,5 m) 
- bei festen Sitzplätzen – Anordnung in 
versetzter Form (Schachbrettmuster) 
b) im Freien 
- max. 500 Zuhörer*innen nur mit 
nachweisbarem Negativtest und 
sichergestellter besonderer Rückverfolgbarkeit 
- Einhaltung des Mindestabstands (1,5 m) 
- bei festen Sitzplätzen – Anordnung in 
versetzter Form (Schachbrettmuster) mit je 
einem freien Sitz rechts und links 
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 STUFE 1 
Inzidenzwert bis max. 35 
(bezogen auf den Kreis Lippe) 

STUFE 2 
Inzidenzwert 35,1 bis max. 50 
(bezogen auf den Kreis Lippe) 

STUFE 3 
Inzidenzwert über 50,1 
(bezogen auf den Kreis Lippe) 

Unterricht 
Instrumental- 
und 
Gesangunterricht 
C- und D-
Ausbildung 

Grundsätzlich möglich unter Beachtung 
folgender Regeln: 
- max. 30 Personen 
- keine Altersbegrenzung 
- nur mit nachweisbarem Negativtest oder einem 
gemeinsamen beaufsichtigtem Selbsttest für 
Lehrer*innen und Schüler*innen 
- ständige Durchlüftung der Räume 
- Abstände (siehe unten) 
- Einhaltung der Hygieneregeln (siehe unten) 

Bei Inzidenzwert der Stufe 1 (bis max. 35) im Land 
NRW treten folgende Regeln in Kraft: 
- Wegfall des nachweisbarem Negativtest 

Grundsätzlich möglich unter Beachtung 
folgender Regeln: 
- max. 20 Personen 
- keine Altersbegrenzung 
- nur mit nachweisbarem Negativtest oder 
einem gemeinsamen beaufsichtigtem 
Selbsttest für Lehrer*innen und Schüler*innen 
- ständige Durchlüftung der Räume 
- Abstände (siehe unten) 
- Einhaltung der Hygieneregeln (siehe unten) 

Grundsätzlich möglich unter Beachtung 
folgender Regeln: 
- max. 10 Personen 
- keine Altersbegrenzung 
- nur mit nachweisbarem Negativtest oder 
einem gemeinsamen beaufsichtigtem 
Selbsttest für Lehrer*innen und Schüler*innen 
- ständige Durchlüftung der Räume 
- Abstände (siehe unten) 
- Einhaltung der Hygieneregeln (siehe unten) 
 

Kurrende und 
Ständchen 

Kurrende- und Ständchen-Einsätze von Posaunenchören IM FREIEN sind OHNE Rücksprache mit den Ordnungsämtern mit dem ganzen 
Posaunenchor möglich. Voraussetzung für die Anzahl der mitspielenden Bläserinnen und Bläser sind die Platzverhältnisse vor Ort und die dortige 
Umsetzung der Abstands- und Hygieneregeln (siehe unten). Ebenso ist es selbstverständlich, dass diese Einsätze sowohl mit dem eigenen 
Kirchenvorstand als auch bspw. mit den Leitungen der Pflege- und Altenheime hier hinsichtlich der dort geltenden Hygieneregeln (Stichwort: Tragen 
von medizinischen Masken) abgestimmt werden. Bei den Einsätzen ist darauf zu achten, dass Menschenansammlungen vermieden werden. 

Abstands- 
und Hygiene-
regeln 

Mit den gültigen Abstands- und Hygieneregeln bitten wir weiterhin verantwortungsvoll und sorgsam umzugehen und diese zu beachten: 
‐ Abstände für Sänger*innen: 2m zur Seite, 3m nach vorne  
‐ Abstände für Bläser*innen: 2m zur Seite, 3m nach vorne  
‐ Abstände für alle anderen Musiker*innen: 2m zur Seite, 2m nach vorne  
‐ Die Räume müssen ständig durchlüftet werden. Das heißt, dass abhängig von der im Raum anwesenden Personen eine dauerhafte oder 

mindestens regelmäßige Durchlüftung mit kurzen Lüftungsintervallen gewährleistet sein muss. 
‐ Alle Musikerinnen und Musiker tragen eine medizinische Maske (FFP2-Maske oder OP- Maske) auch am Sitzplatz, die nur beim Singen oder 

Spielen abgenommen werden darf.  
‐ Die Dokumentation zur einfachen Rückverfolgung aller teilnehmenden Personen erfolgt schriftlich, wird für vier Wochen aufbewahrt und 

anschließend datenschutzkonform vernichtet. 
Alle Kirchengemeinden der Lippischen Landeskirche werden, aus Gründen der Solidarität zu den Chören und Ensembles der eigenen Gemeinde, 
darum gebeten, die Einhaltung dieser Abstands- und Hygieneregeln auch bei Auftritten von externen und nicht zur Lippischen Landeskirche 
gehörenden Ensembles und Chören zu beachten und zu kommunizieren. 
Darüber hinaus gelten die Regeln des Corona-Schutzkonzeptes der jeweiligen Kirchengemeinde. 

geimpfte & 
genesene 
Personen 

Bei allen Begrenzungen von Personenzahlen werden Geimpfte und Genesene nicht mitgezählt. 
Geimpfte benötigen den Nachweis einer vollständigen Impfung, wobei die zweite Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegen muss. 
Genesene benötigen einen vom Labor bestätigten Nachweis einer Infektion, der mind. vier Wochen und max. sechs Monate alt sein darf. 
Sollte ein nachweisbarer Negativtest erforderlich sein, dürfen hier nur offizielle Tests einer anerkannten Teststation akzeptiert werden. Diese Testpflicht 
gilt dann für alle beteiligten Personen, also auch für die Chorleiter*innen. Kinder bis zum Schuleintritt und Geimpfte und Genesene sind von der 
Testpflicht ausgenommen. Auch für Geimpfte und Genesene gelten die genannten Abstands- und Hygieneregeln. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


